
S a t z u n g 
über die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für 

die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Güster 
(Beitrags- und Gebührensatzung) vom 19.09.1994 

 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 23. Juli 1996 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 529) und der §§ 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig- 
Holstein vom 22. Juli 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 564), geändert durch Art. I Gesetz zur 
Regelung abgabenrechtlicher Vorschriften vom 24. November 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 
345), in den zur Zeit geltenden Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Güster am 05.03.2001, in Verbindung mit der 2. Änderungssatzung vom 
19.01.1998, folgende Änderungssatzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

§ 13 wird wie folgt geändert: 
 

 
                                                            § 13 
                                                    Gebührensatz 

 
(1) Satz 2: 

Der Gebührensatz je Einwohnergleichwerte beträgt ein Drittel des Gebührensatzes je 
Wohneinheit (5,60 Euro). 
 

      (2)  Bei Zusammentreffen mehrerer Kriterien der Grundstücksnutzung werden die 
jeweiligen EGW addiert. Für die ersten 3 EGW wird eine einheitliche Grundgebühr in 
Höhe von 16,80 Euro festgelegt. Maßgebend für die Berechnungen sind die in dem 
Jahr durchschnittlich vorhandenen EGW. 
 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2002 in Kraft. 
 
 
 
Güster, den 5. März 2001     Gemeinde Güster 
      Der Bürgermeister 
 
 
 
      (Brügmann) 


